
Heilmittelverordnung 
 

( hier:  bei Maßnahmen der Ergotherapie ) 
 
 
 

Erst- und Folgeverordnungen: 
 
Insgesamt 4 Verordnungen mit 
jeweils 10 Einheiten. 
 
Danach erfolgt die Verordnung 
außerhalb des Regelfalles 

Die Behandlung muß 
innerhalb von 10 Tagen 
nach Ausstellungsdatum 
begonnen werden. 

z. B.: 
• psychisch-funktionelle 

Behandlung 
• Hirnleistungstraining/neuro-

psychologisch orientiert 

Indikation gemäß 
Heilmittelverordnung, 
z.B.:   PS2 – PS4 

Diagnose nach ICD 10, 
eventl. zusätzlich ausformuliert 

Verordnungen außerhalb des 
Regelfalles müssen der 
Krankenkasse gegenüber 
begründet werden. 


